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Regeste

Sitzplatz | Münsingen

Erwägungen

E. 1
Sachurteilsvoraussetzungen a) Gemäss Art. 49 Abs. 1 BauG2 können baupolizeiliche
Verfügungen nach Art. 45 bis 48 BauG innert 30 Tagen seit Eröffnung mit Beschwerde bei
der BVD angefochten werden. Die BVD ist daher für die Beurteilung der Beschwerde
zuständig. Die Beschwerdeführenden sind als Adres- satin bzw. Adressat der angefochtenen
Wiederherstellungsverfügung besonders berührt. Sie ha- ben ein schutzwürdiges Interesse
an deren Änderung oder Aufhebung. Sie sind deshalb befugt, Beschwerde zu führen (Art.
65 Abs. 1 VRPG3). b) Beschwerden haben die Formvorschriften von Art. 32 VRPG zu
beachten (vgl. Art 67 VRPG). Antrag, Begründung und Unterschrift gehören zu den
eigentlichen Gültigkeits- und Pro- zessvoraussetzungen. Fehlen sie, kann nicht auf das
Rechtsmittel eingetreten werden. Praxis- gemäss werden an Antrag und Begründung einer
Laienbeschwerde keine hohen Anforderungen gestellt. Es reicht aus, wenn aus dem
Rechtsmittel ersichtlich ist, in welchen Punkten und weshalb der angefochtene Entscheid
beanstandet wird.4 Die Beschwerde enthält zwar keinen ausdrücklich bezeichneten Antrag
und nur eine rudimentäre Begründung, aus der Eingabe kann jedoch ge- schlossen werden,
dass die Beschwerdeführenden sinngemäss die Aufhebung der angefochtenen Verfügung
beantragen weil der Sitzplatz nicht überdacht sei und die Verfahrenskosten zu hoch seien.
Die mangelhafte Unterschrift wurde innert der Nachfrist verbessert (Art. 33 Abs. 2 VRPG).
Die Bestimmungen über die Form sind somit eingehalten. c) Die Beschwerdefrist beträgt 30
Tage. Sie beginnt am Tag nach der Zustellung der Wieder- herstellungsverfügung zu laufen
(Art. 49 Abs. 1 BauG, Art. 41 Abs. 1 VRPG). Die Verfügung datiert vom 18. Januar 2024.
Sie wurde den Beschwerdeführenden frühestens am folgenden Tag zuge- stellt. Die Frist
begann daher am 20. Januar 2024 zu laufen. Weil der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag
fiel, endete die Beschwerdefrist am Montag, 19. Februar 2024 (Art. 41 Abs. 2 VRPG). Die
Beschwerdeführenden haben ihre Beschwerde am letzten Tag der Frist bei der BVD
abgegeben. Auf die fristgerecht eingereichte Beschwerde ist vorbehältlich der
nachfolgenden Er- wägungen einzutreten.

E. 2
Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BauG; BSG 721.0)

E. 3
Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; BSG 155.21)

E. 4



BVR 2006 S. 470 E. 2.4; Michel Daum, in Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl.
2020, Art. 32 N. 13 und 22

BVD 120/2024/4 4/9 Gemeinde gewandt habe, sei ohne ihre Autorisierung gemacht worden
und müsse daher aus der Beschwerde entfernt werden. b) Das Verfahren ist auf den
Streitgegenstand beschränkt. Ausgangspunkt für dessen Bestim- mung bildet die
angefochtene Verfügung, das sogenannte Anfechtungsobjekt. Dieses gibt den Rahmen des
Streitgegenstands vor, d.h. der Streitgegenstand kann nicht über das hinausgehen, was die
Vorinstanz geregelt hat. Innerhalb dieses Rahmens bestimmen die Parteien den Streitge-
genstand.5 Anfechtbar ist grundsätzlich nur das Dispositiv (die Verfügungsformel) einer
Verfü- gung. Nur dieses wird rechtswirksam und entfaltet Bindungswirkung für die am
Verfahren Betei- ligten. Andere Verfügungsbestandteile wie die Darstellung des
Sachverhalts oder die Erwägungen können hingegen nicht angefochten werden.6 c)
Anfechtungsobjekt im vorliegenden Verfahren bildet die Verfügung der Gemeinde Münsin-
gen vom 18. Januar 2024, welche den Rückbau des Gartensitzplatzes sowie die
anschliessende Instandstellung der Böschung zum Thema hat. Die angefochtene Verfügung
enthält hingegen keine verbindlichen Anordnungen im Zusammenhang mit der
Pyramidenkonstruktion oder der Dienstbarkeit für den Landstreifen entlang der Strasse.
Ebenso wenig bildet eine allfällige Beteili- gung der Gemeinde bei der Wiederherstellung
der Böschung Gegenstand der Verfügung. Die ent- sprechenden Rügen der
Beschwerdeführenden können nicht gehört werden, da sie ausserhalb des in der Verfügung
geregelten Rechtsverhältnisses liegen. Der Hinweis in Ziff. 3 des Sachver- halts der
angefochtenen Verfügung, wonach die Bauerschaft bestätige, die Grundzüge der berni-
schen Baugesetzgebung zu kennen, stellt keine behördliche Anordnung dar und kann daher
nicht angefochten werden. Das Gleiche gilt für die beanstandeten Textpassagen in der
Beschwerde- vernehmlassung der Gemeinde. Diese hat damit lediglich ihre Parteirechte
wahrgenommen (vgl. Art. 12 Abs. 3 VRPG), jedoch keine verbindlichen Anordnungen
getroffen. Insoweit kann daher nicht auf die Beschwerde eingetreten werden. 3.
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands a) Die Beschwerdeführenden machen
geltend, der Sitzplatz sei nicht überdacht. Ein Tuch werde zwecks Sonnenschutz montiert,
sei aber nicht fest. Die Konstruktion habe auch kein Fun- dament. Es gehe also nur um die
Metallkonstruktion mit Holzboden, die nicht überdacht sei. Als ihre Steinmauer wegen der
Verbreiterung der Strasse 2018 gemacht werden musste, hätten sie die Situation mit zwei
Gemeindevertretern vor Ort besprochen. Fazit sei gewesen, dass die Me- tallkonstruktion
die Gemeinde nicht störe. In ihrer Stellungahme vom 16. April 2024 ergänzen sie, Ziel sei
es gewesen, die Terrasse bewachsen zu lassen. Das Tuch wäre dann obsolet gewesen. Die
Sichtschutzbleche seien auch nur provisorisch mit Drähten angehängt gewesen. Nach ihrem
Verständnis würde eine reine Metallkonstruktion keine Baubewilligung benötigen. b) Die
Baupolizeibehörde hat grundsätzlich dafür zu sorgen, dass im Bauwesen die gesetzliche
Ordnung eingehalten wird. Sie hat alle dafür erforderlichen Massnahmen zu treffen. Dabei
obliegt ihr insbesondere die Aufsicht über die Einhaltung der Bauvorschriften, die
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands bei widerrechtlicher Bauausführung oder
bei nachträglicher Missachtung von Bauvorschriften, Bedingungen und Auflagen sowie die
Beseitigung von Störungen der öffent- lichen Ordnung, die von unvollendeten, mangelhaft
unterhaltenen oder sonst wie ordnungswidri- gen Bauten und Anlagen ausgeht (vgl. Art. 45
Abs. 2 BauG). Das Wiederherstellungsverfahren ist

E. 5



Ruth Herzog, in Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 72 N. 12; Michel
Daum, in Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 20a N. 5

E. 6
Vgl. Michel Daum, in Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 52 N. 10;
Markus Müller, in Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 49 N. 8

BVD 120/2024/4 5/9 von Amtes wegen einzuleiten, sobald die Baupolizeibehörde Kenntnis
von wesentlichen bau- rechtswidrigen Tatbeständen erhält. Sie hat mindestens zu prüfen, ob
ein unrechtmässiger Zu- stand besteht und ob die Wiederherstellung zu verfügen ist.7
Kommt sie zu einem positiven Er- gebnis, setzt die Baupolizeibehörde der
Grundeigentümerin bzw. dem Grundeigentümer eine Frist zur Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands (Art. 46 Abs. 2 BauG). Die Wiederherstel- lungsverfügung muss
im öffentlichen Interesse liegen, verhältnismässig sein und darf den Ver- trauensgrundsatz
nicht verletzten. Eine Wiederherstellungsmassnahme ist verhältnismässig, wenn sie
geeignet ist, das angestrebte Ziel zu erreichen, nicht weiter geht, als zur Herstellung des
rechtmässigen Zustands nötig ist und die Belastung für die pflichtige Person in einem
vernünftigen Verhältnis zum verfolgten Ziel steht.8 Nach der Praxis des
Verwaltungsgerichts gilt als unverhält- nismässig, eine an sich bewilligungsfähige Baute
oder Anlage bloss wegen Fehlens der Baube- willigung beseitigen zu lassen (sog. formelle
Rechtswidrigkeit). In Fällen, in denen kein nachträg- liches Baugesuch gestellt wird, hat die
Rechtsmittelbehörde deshalb summarisch zu prüfen, ob das Vorhaben bewilligt werden
könnte (sog. materielle Rechtswidrigkeit).9 c) Bauten und Anlagen dürfen grundsätzlich
nur mit einer behördlichen Bewilligung errichtet oder geändert werden (Art. 22 RPG10).
Baubewilligungspflichtig sind alle künstlich geschaffenen und auf Dauer angelegten
Bauten, Anlagen und Einrichtungen (Bauvorhaben), die in fester Be- ziehung zum
Erdboden stehen und geeignet sind, die Nutzungsordnung zu beeinflussen, indem sie zum
Beispiel den Raum äusserlich erheblich verändern, die Erschliessung belasten oder die
Umwelt beeinträchtigen (Art. 1a Abs. 1 BauG). Das Bewilligungserfordernis gilt
grundsätzlich auch für Fahrnisbauten, welche über nicht unerhebliche Zeiträume (einmalig
oder wiederkehrend) orts- fest verwendet werden. Es kommt also nicht darauf an, ob eine
Baute fest mit dem Boden verbun- den oder nur auf ihn abgestellt wird, ebenso wenig
darauf, ob sie für den dauernden Bestand oder als nur vorübergehende Einrichtung gedacht
ist. Auch leicht entfernbare Anlagen können baube- willigungspflichtig sein.11 Nach Art.
1b BauG sind unter anderem geringfügige Bauvorhaben von der Baubewilligungspflicht
ausgenommen. Für die Konkretisierung der baubewilligungsfreien Bau- vorhaben verweist
Art. 1b BauG auf das Bewilligungsdekret. Keiner Baubewilligung bedürfen bei- spielsweise
kleine Nebenanlagen wie kurze Sichtschutzwände bis zu 2 m Höhe oder auf zwei Seiten
offene, ungedeckte Gartensitzplätze und Pergolen (vgl. Art 6 Abs. 1 Bst. b BewD12).
Bauten und Anlagen haben gegenüber öffentlichen Strassen einen Abstand einzuhalten.
Dieser gilt als Bauverbotsstreifen (Art. 80 Abs. 1 SG13). Der Strassenabstand gegenüber
Gemeindestras- sen beträgt 3.6 m ab Fahrbahnrand, sofern die Gemeinde nichts Anderes
festlegt (Art. 80 Abs. 1 Bst. b SG). Beim D.________ handelt es sich um eine
Basiserschliessungsstrasse, weshalb ein Abstand von 5.0 m ab der Grenze des öffentlichen
Verkehrsraums einzuhalten ist (vgl. Art. 4 Abs. 7 und Anhang 4.7 aGBR14 bzw. Art. 4
Abs. 15 und Anhang B2.4 GBR15). In diesem Bauver- botsstreifen dürfen grundsätzlich
keine Bauten und Anlagen erstellt werden. Die Beschwerdeführenden haben ohne
Bewilligung eine Gartensitzplatzanlage erstellt. Diese be- steht aus einer



Metallkonstruktion mit Aufbauten, auf denen zeitweise mobile Stoffbahnen als Son-
nenschutz angebracht sind, und einem Holzboden (Plattform), der (zumindest teilweise) auf
Stüt-

E. 7
Vgl. Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, Band I, 5.
Aufl., Bern 2020, Art. 45 N. 2 und Art. 46 N. 1 f.

E. 8
Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, Band I, 5. Aufl.,
Bern 2020, Art. 46 N. 9, BVR 2013, S. 85 E. 5.1

E. 9
Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, Band I, 5. Aufl.
Bern 2020, Art. 46 N. 15a

E. 10
Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG; SR
700).

E. 11
Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, Band I, 5. Aufl.,
Bern 2020, Art. 1a N. 17

E. 12
Dekret vom 22. März 1994 über das Baubewilligungsverfahren (Baubewilligungsdekret,
BewD; BSG 725.1)

E. 13
Strassengesetz vom 4. Juni 2008 (SG; BSG 732.11)

E. 14
Baureglement der Einwohnergemeinde Münsingen vom 10. Juni 2010 (aGBR)

E. 15
Baureglement der Einwohnergemeinde Münsingen vom 15. Mai 2022 (GBR)

BVD 120/2024/4 6/9 zen steht. Auf der Strassenseite hat es eine aus drei mehr als 2 m
hohen Metallelementen beste- hende Sichtschutzwand. Die Gartensitzplatzanlage befindet
sich im Strassenabstand und steht teilweise auf der Gemeindeparzelle. Es ist zwar fraglich,
ob es sich dabei um einen gedeckten Sitzplatz handelt, gelten doch mindestens auf zwei
Seiten offene, ungedeckte Gartensitzplätze gemäss kantonaler Praxis auch dann als
baubewilligungsfrei, wenn sie mit einer aufrollbaren Mar- kise (Sonnenstore) zeitweilig
überdeckt werden können.16 Die Vorinstanz hat die Baubewilligungs- pflicht in der
angefochtenen Verfügung allerdings nicht mit der Überdachung begründet, sondern
ausgeführt, der Sitzplatz gelte mit der Plattform, den Aufbauten und den Stützen nicht mehr
als baubewilligungsfreie Baute. Diese Beurteilung überzeugt. Baubewilligungsfrei ist ein
dauerhafter Sitzplatz im Garten, der entweder eine Rasenfläche oder feste Bodenbeläge wie
Terrassenplatten, Pflastersteine, Holzfliesen und dergleichen aufweist. Bei der fraglichen
Gartensitzplatzanlage han- delt es sich demgegenüber um eine Platzform, die auf Stützen
steht und einen Metallaufbau auf- weist. Zudem sind daran Sichtschutzelemente montiert,



die mehr als 2 m hoch sind. Mangels Bau- bewilligung ist die Gartensitzplatzanlage daher
formell rechtswidrig. Hinzu kommt, wie die Vorin- stanz ebenfalls zu Recht ausführt, dass
die Gartensitzplatzanlage im Strassenabstand steht. Die Metallkonstruktion mit Holzboden
ist nicht wegen einer objektiven Besonderheit des Baugrunds- tücks erforderlich, sondern
wegen dem Entscheid der Beschwerdeführenden, ihr Grundstück in der von ihnen
gewünschten Art zu gestalten und über die Grundstücksgrenze hinaus zu nutzen.
Hinreichende Gründe für eine Ausnahme nach Art. 81 SG für das Bauen im
Bauverbotsstreiten sind aufgrund einer summarischen Beurteilung somit nicht ersichtlich.
Die Gartensitzplatzanlage ist daher auch materiell rechtswidrig. d) Ein öffentliches
Interesse an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ist im Allgemeinen
gegeben, da das Interesse an der Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen und an der
konsequenten Verhinderung von Bauten, die der baurechtlichen Ordnung widersprechen,
generell gross ist. Es gilt zu verhindern, dass illegal Bauende bessergestellt werden, als
Bauwil- lige, die gesetzeskonform vorgängig ein Baugesuch stellen.17 Hinzu kommt, dass
die Gartensitz- platzanlage im Bauverbotsstreifen liegt. An der vollständigen
Wiederherstellung des rechtmässi- gen Zustands besteht daher ein gewichtiges öffentliches
Interesse. Die Beschwerdeführenden können sich nicht auf den Vertrauensschutz berufen.
Selbst wenn Gemeindevertreter anlässlich einer Besprechung im Zusammenhang mit der
Verbreiterung der Strasse gegenüber den Be- schwerdeführenden den Eindruck vermittelt
haben sollten, die Metallkonstruktion störe die Ge- meinde nicht, hindert dies die
zuständige Behörde nicht am späteren Einschreiten.18 Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts fällt eine Berufung auf den guten Glauben nur in Betracht, wenn die
Bauherrschaft bei zumutbarer Aufmerksamkeit und Sorgfalt annehmen durfte, sie sei zur
Bauausführung berechtigt. Dabei darf vorausgesetzt werden, dass die grundsätzliche
Bewilli- gungspflicht für Bauvorhaben allgemein bekannt ist.19 Die Beschwerdeführenden
gelten daher im baurechtlichen Sinn als bösgläubig. Sie müssen daher in Kauf nehmen, dass
die Behörden aus grundsätzlichen Erwägungen, nämlich zum Schutz der Rechtsgleichheit
und der baulichen Ord- nung, dem Interesse an der Wiederherstellung des gesetzmässigen
Zustands erhöhtes Gewicht beimessen und die der Bauherrschaft allenfalls erwachsenden
(wirtschaftlichen) Nachteile nicht oder nur in verringertem Mass berücksichtigen.20 Der
angeordnete Rückbau der Holz- und Metall- konstruktion ist geeignet und erforderlich, um
den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen. Ein

E. 16
Vgl. Information (Praxishilfe) der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons
Bern (JGK; heute: Direktion für Inneres und Justiz (DIJ) vom 25. April 2019 betreffend
baubewilligungsfreie Bauten und Anlagen nach Art. 1b BauG, BSIG Nr. 7/725.1/1.1, S. 6

E. 17
Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, Band I, 5. Aufl.,
Bern 2020, Art. 46 N. 9a

E. 18
Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, Band I, 5. Aufl.,
Bern 2020, Art. 46 N. 9b Bst. a/cc

E. 19
BGer 1C_77/2021 vom 25. Mai 2021 E. 6.1 mit Hinweis



E. 20
Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, Band I, 5. Aufl.,
Bern 2020, Art. 46 N. 9c Bst. c

BVD 120/2024/4 7/9 milderes Mittel ist nicht erkennbar. Der Rückbau resp. die Demontage
ist für die Beschwerde- führenden auch zumutbar. Das öffentliche Interesse an der
vollständigen Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands ist vorliegend gross. Es
überwiegt die Nachteile, die den Beschwerde- führenden durch die Wiederherstellung
entstehen, zumal diese angesichts fehlenden guten Glau- bens nicht oder nur in
verringertem Mass zu berücksichtigen sind. Die von der Vorinstanz ange- ordnete
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands ist daher verhältnismässig. e)
Zusammenfassend liegt die angeordnete Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands im
öffentlichen Interesse, ist verhältnismässig und verletzt den Vertrauensgrundsatz nicht. Die
Beschwerde erweist sich daher in diesem Punkt als unbegründet. Die von der Vorinstanz
ange- setzte Frist zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ist inzwischen
abgelaufen und muss daher von Amtes wegen neu angesetzt werden. Die Vorinstanz hat
den Beschwerdeführen- den gut zweieinhalb Monate eingeräumt, um den Gartensitzplatz
zurückzubauen und die Bö- schung instand zu stellen. Für die Bepflanzung mit Büschen hat
sie Ihnen eine Frist von gut vier- einhalb Monate gesetzt. Dies erscheint als gerechtfertigt.
Die Frist zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands wird daher neu auf den 15.
Oktober 2024 bzw. 15. Dezember 2024 an- gesetzt. 4. Gebührenhöhe a) Die
Beschwerdeführenden bemängeln die Höhe der vorinstanzlichen Verfahrenskosten. Sie
machen geltend, die Kosten von CHF 872.50 seien geradezu masslos und unverschämt. Es
gehe bloss um eine Holzterrasse. Angesichts dieser Angelegenheit sei es mehr als fraglich,
wenn drei zum Teil fehlerhafte Kontrollen gemacht werden müssten. Die Vorinstanz hält
fest, dass das Projektabrechnungsjournal klar Auskunft gebe über die einzel- nen
Aufwendungen und die aufgelaufenen Kosten der Baupolizeibehörde. Gemäss dem
kommu- nalen Gebührenrecht wäre für baupolizeiliche Verfahren zusätzlich eine Pauschale
von CHF 500.– geschuldet. Auf diese sei verzichtet worden. b) Anders als für das
Beschwerdeverfahren enthält das VRPG für das Verwaltungsverfahren keine allgemeine
Regel über die Kostenverlegung (vgl. Art. 107 Abs. 1 VRPG). Wer diese Kosten zu tragen
hat, bestimmt sich nach den verschiedenen Sacherlassen und, falls diese keine Rege- lung
enthalten, nach dem Verursacherprinzip.21 Die Gemeinde kann für ihre Tätigkeit im
Baube- willigungs- und Baupolizeiverfahren gestützt auf ihren Gebührentarif
Verfahrenskosten erheben (Art. 69 Abs. 4 Bst. a BauG). Die Verfahrenskosten (amtliche
Kosten) bestehen aus den Gebühren und den Auslagen, welche die Gemeinde für ihre
Tätigkeit im Baubewilligungsverfahren und für ihre baupolizeilichen Verrichtungen
erheben kann (Art. 51 Abs. 1 BewD22). Sie erlässt gemäss Art. 51 Abs. 3 BewD einen
Gebührentarif. Die Gemeinde hat sowohl ein Gebührenreglement23 als auch eine
Gebührenverordnung24 erlas- sen. Danach werden unter anderem Verwaltungsgebühren für
Verrichtungen und erbrachte Dienstleistungen des Gemeindepersonals erhoben (Art. 1 Abs.
1 Bst. b GebR). Die einzelne Ge- bühr ist nach Möglichkeit so zu bemessen, dass die
Einnahmen die Aufwendungen für die Ent- schädigung des Gemeindepersonals und die
notwendige Infrastruktur decken (Art. 2 Abs. 1 GebR). Die Gebühr muss im Einzelfall
verhältnismässig sein (Art. 2 Abs. 2 GebR). Verwaltungs-

E. 21
Ruth Herzog, in Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 107 N. 9



E. 22
Dekret vom 22. März 1994 über das Baubewilligungsverfahren (Baubewilligungsdekret,
BewD; BSG 725.1)

E. 23
Gebührenreglement der Einwohnergemeinde Münsingen vom 2. Dezember 2014 (GebR)

E. 24
Gebührenverordnung der Einwohnergemeinde Münsingen vom 13. Dezember 2017
(GebVo)
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Gemeindepersonals veranlasst oder bestellt (Art. 3 Abs. 2 GebR). Der Gemeinderat legt die
Höhe der einzelnen Gebühren in Verordnungen und Tarifen fest (Art 4 Abs. 1 GebR). Die
Verwaltungsgebühren werden grundsätz- lich nach Aufwand oder in Form einer Pauschale
bemessen (vgl. Art. 10 Abs. 1 und 2 GebR). Wo die Gebühr nach Aufwand bemessen wird,
wird sie nach Art der Dienstleistung und der dafür notwendigen Qualifikation unterteilt in
Aufwandgebühr I (CHF 80.–) und in Aufwandgebühr II (CHF 110.–) (vgl. Art. 10 Abs. 3
GebR i.V.m. Art. 2 GebVo). Die Gebühren der Abteilung Bau sind in Anhang III der
GebVo geregelt. Für Verrichtungen im Zusammenhang mit baupolizeilichen Ver- fahren
kommt die Aufwandgebühr II zur Anwendung. c) Die Vorinstanz stellt für das
Wiederherstellungsverfahren insgesamt acht Stunden in Rech- nung, davon eine
Viertelstunde für die Administration zum Tarif der Aufwandgebühr I (Versand der
Wiederherstellungsverfügung), die übrige Zeit zum Tarif der Aufwandgebühr II. Die
einzelnen Verrichtungen der Gemeinde für den berücksichtigten Zeitraum vom 5.
Dezember 2022 bis zum 17. Januar 2024 sind im Projektabrechnungsjournal detailliert
aufgelistet. Daraus ergibt sich ins- besondere, dass die Gemeinde nicht drei Besichtigungen,
sondern lediglich die Besichtigung vom 9. Januar 2023 miteinbezogen hat. Die
Zusammenstellung der gebuchten Stunden im Projektab- rechnungsjournal ist aufgrund der
Akten nachvollziehbar und gibt zu keinen weiteren Bemerkun- gen Anlass. Unter
Berücksichtigung der vorgenommenen Verfahrensschritte (verfahrensleitenden
Verfügungen, Besichtigung, Korrespondenz mit den Beschwerdeführenden) und dem
Aufwand für das Verfassen der Wiederherstellungsverfügung erscheinen die geltend
gemachten Arbeitsstun- den ohne weiteres gerechtfertigt. Sie sind eher moderat festgesetzt
worden, hat die Gemeinde doch auf die Erhebung der Pauschale von CHF 500.– verzichtet.
Die vorinstanzlichen Verfahrens- kosten sind daher als angemessen zu bewerten. Die
Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet. 5. Ergebnis und Kosten a)
Zusammenfassend steht fest, dass die Vorinstanz zu Recht die Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands angeordnet und den Beschwerdeführenden Verfahrenskosten in der
Höhe von CHF 872.50 auferlegt hat. Die Beschwerde ist daher abzuweisen, soweit darauf
einge- treten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegen die
Beschwerdeführenden. Sie haben die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 108 Abs. 1 VRPG).
Diese werden bestimmt auf eine Pauschalgebühr von CHF 1200.– (Art. 103 Abs. 2 VRPG
i.V.m. Art. 19 Abs. 1 GebV25). b) Parteikosten im Sinne des Gesetzes sind keine
entstanden (Art. 104 VRPG). Daher werden keine Parteikosten gesprochen.

E. 25
Verordnung vom 22. Februar 1995 über die Gebühren der Kantonsverwaltung
(Gebührenverordnung, GebV; BSG 154.21)
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